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Bitte beachten Sie, dass es sich bei der nachfolgenden Rahmenstudien- 
und -prüfungsordnung um die zum Zeitpunkt des Erlasses der studien- 
gangsspezifischen Bestimmungen aktuelle Fassung handelt und diese 
ausschließlich zu Informationszwecken mit abgedruckt wird. 
Bitte informieren Sie sich ggf. über die zum Zeitpunkt Ihrer Einschrei-
bung gültige Rahmenstudien- und -prüfungsordnung. 
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Rahmenstudien- und -prüfungsordnung 
für das Masterstudium an der Hochschule Merseburg  
 
 
Auf Grundlage der Paragraphen 13 Abs. 1 in Verbindung mit 67 Abs. 3 Nr. 8 des Hoch-
schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. LSA 
S. 600) in der jeweils gültigen Fassung hat die Hochschule Merseburg nachfolgende Rah-
menstudien- und -prüfungsordnung für das Masterstudium erlassen: 
 
 
 
 
 
 
Inhaltsübersicht: 
 
§   1 Geltungsbereich der Rahmenstudien- und -prüfungsordnung 
§   2 Gleichstellung 
§   3 Ziel des Studiums 
§   4 Mastergrad 
§   5 Zulassung 
§   6 Wechselbestimmungen 
§   7 Studienbeginn 
§   8 Regelstudienzeit, Module und Leistungspunktesystem 
§   9 Prüfungsausschuss 
§ 10 Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
§ 11 Prüfungsamt 
§ 12 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 13 Prüfungsleistungen 
§ 14 Prüfungsleistungen im Antwort-Wahl-Verhalten 
§ 15 Wiederholung von Prüfungsleistungen  
§ 16 Freiversuche 
§ 17 Bewertung der Prüfungsleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote 
§ 18 Abschluss des Studiums 
§ 19 Masterzeugnis und Masterurkunde 
§ 20 Diploma Supplement 
§ 21 Einsicht in die Studienakten 
§ 22 Täuschung, Ordnungsverstoß 
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§ 25 Inkrafttreten und Veröffentlichung 
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§ 1 
Geltungsbereich der Rahmenstudien- und -prüfungsordnung 

 
(1) Die Bestimmungen der Rahmenstudien- und -prüfungsordnung gelten für das Mas-

terstudium an der Hochschule Merseburg. Sie regelt die grundlegenden Strukturen 
des Masterstudiums.  

 
(2) Die jeweiligen studiengangsspezifischen Bestimmungen definieren Ziele und Inhalte, 

Zugangsvoraussetzungen, die curricular festgelegten Anforderungen sowie den Stu-
dienverlauf. Dabei können aus sachlichen Gründen durch die Fachbereiche abwei-
chende Regelungen zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung getroffen werden, 
soweit diese Ordnung die Fachbereiche dazu ermächtigt. 

 
 

§ 2 
Gleichstellung 

 
Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten jeweils in weiblicher und 
männlicher Form. 

 
§ 3  

Ziel des Studiums 
 

(1) Das Studium im Rahmen von gestuften Bachelor- und Masterstudiengängen wird den 
Studierenden unter Berücksichtigung der Anforderungen und Veränderungen in der 
Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so 
vermitteln, dass sie zu fundierter Urteilsfähigkeit, zur kritischen Einordnung der Er-
kenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. Das Masterstudium 
ist berufsqualifizierend. 

 
(2) Im Masterstudium werden die grundlegenden Methoden, Fragestellungen und Theo-

rien der Fachwissenschaften vermittelt. Ziel des Studiums ist die Fähigkeit, das er-
worbene Wissen berufsfeldspezifisch anzuwenden und zu vermitteln. Dabei wird im 
Studium zunächst auf die Pluralität möglicher Berufsfelder Bezug genommen. 

 
(3) Weiteres dazu regeln die studiengangsspezifischen Bestimmungen. 
 

§ 4  
Mastergrad 

 
Nach erfolgreichem Abschluss aller Leistungen des Masterstudiums verleiht die Hochschule 
Merseburg den akademischen Grad eines Masters. Die genaue Bezeichnung des Grades 
regeln die jeweiligen studiengangsspezifischen Bestimmungen.  

 
Über die Verleihung des Mastergrades stellt die Hochschule Merseburg eine Urkunde aus. 
Weiteres dazu regelt § 18. 

 
§ 5  

Zulassung 
 

(1) Zum Masterstudiengang wird zugelassen, wer über die in § 27 HSG LSA genannten 
Voraussetzungen verfügt, dazu zählen u. a. die allgemeine Hochschulreife, die fach-
gebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Für den Hochschulzugang 
ohne Hochschulzugangsberechtigung gelten darüber hinaus die Bestimmungen der 
Prüfungsordnung zur Feststellung der Studienbefähigung besonders befähigter Be-
rufstätiger ohne Hochschulzugangsberechtigung der Hochschule Merseburg. 

 
(2) Die studiengangsspezifischen Bestimmungen können weitere Zulassungsvoraus-

setzungen vorsehen. 
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(3) Zulassungsbeschränkungen für einzelne Studiengänge bleiben unberührt. 
 

§ 6  
Wechselbestimmungen 

 
Auf Antrag an den Prüfungsausschuss können Studierende innerhalb der Prüfungsordnung 
respektive den studiengangsspezifischen Bestimmungen innerhalb eines Studienganges 
wechseln. Der Antrag ist bis zum Ende des vorhergehenden Semesters für den Wechsel 
zum Sommersemester bis zum 31. 03. bzw. zum Wintersemester bis zum      30. 09. zu 
stellen. Wird der Antrag nicht fristgerecht abgegeben, ist ein Prüfungsordnungsversions-
wechsel erst wieder im nächsten Semester möglich. Der Wechsel in die neue Prüfungsord-
nung bzw. in die neuen studiengangsspezifischen Bestimmungen ist bis zur Antragstellung 
auf Zulassung zur Masterarbeit/Bachelorarbeit jederzeit möglich, wenn die Zulassungsvo-
raussetzungen der Ordnung, in welche der Wechsel vollzogen werden soll, erfüllt sind. Es 
kann nur in die letzte gültige Fassung der Prüfungsordnung respektive studiengangsspezi-
fischen Bestimmungen gewechselt werden. Ein Wechsel zurück in eine ältere Prüfungs-
ordnungsfassung oder in ältere studiengangsspezifische Bestimmungen ist nicht zulässig. 

 
§ 7  

Studienbeginn 
 

Die Lehrangebotsplanung ist in der Regel auf einen Studienbeginn im Wintersemester 
ausgerichtet. Das Studium kann nach Maßgabe der studiengangsspezifischen Bestim-
mungen zum Winter- oder Sommersemester aufgenommen werden. 
 

§ 8  
Regelstudienzeit, Module und Leistungspunktesystem  

 
(1) Die Regelstudienzeit eines Masterstudiums an der Hochschule Merseburg beträgt 

einschließlich aller Prüfungen und der Masterarbeit in der Regel 3 Semester. Davon 
können in Ausnahmefällen durch die Fachbereiche abweichende Regelstudienzeiten 
definiert werden. Jedoch darf die Regelstudienzeit nicht 3 Semester unterschreiten 
bzw. 8 Semester überschreiten. Die §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes 
(MuSchG) und die Fristen für den Bezug von Erziehungsgeld nach dem Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) sind zu beachten. Die Fachbereiche haben die 
studiengangsspezifischen Bestimmungen so zu gestalten, dass das Masterstudium in 
der Regelstudienzeit mit den Prüfungen, der Masterarbeit und dem Kolloquium abge-
schlossen werden kann. 
  

(2) Das Studium ist modularisiert. Ein Modul ist eine inhaltlich und zeitlich abgeschlos-
sene Lehr- und Lerneinheit, die zu einer auf das jeweilige Studienziel bezogenen 
Teilqualifikation führt. Module können sich aus verschiedenen Lehr- und Lernformen 
zusammensetzen.  

 
Der Umfang der Module wird über den Arbeitsaufwand der Studierenden bestimmt 
und in ECTS-Punkte gemäß dem European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS) angegeben. Der Begriff der ECTS-Punkte wird im Folgenden mit CP abge-
kürzt.  

 
(3) Für einen erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums sind unter Berücksichtigung 

des vorangegangenen Studiums bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 300 
Credits (ECTS-Punkte) zu erwerben. 
 

(4) Credits werden nach dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand der Studie-
renden berechnet. Unter den erforderlichen studentischen Arbeitsaufwand fallen die 
Zeiten für die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes (Selbststudium) und die Zei-
ten zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Präsenzstudium als 
auch in Fernbetreuung über das Internet/E-Learning (Kontaktstudium). Als durch-
schnittliche Arbeitsbelastung werden 1.800 Arbeitsstunden pro Studienjahr ange-
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setzt. Pro Studienjahr sind 60 Credits, d. h. pro Semester 30 Credits zu erwerben. 
Für den Erwerb eines Credits wird ein Arbeitsaufwand von etwa 30 Stunden zugrun-
de gelegt. 

 
(5) Studierenden, die bis zum Beginn des 3. Semesters nicht mindestens 30 Credits er-

reichen, wird ein Orientierungsgespräch nahegelegt. Näheres hierzu ist in den studi-
engangsspezifischen Bestimmungen bekannt zu geben. Insbesondere können die 
studiengangsspezifischen Bestimmungen vorsehen, dass der Betroffene zu einem 
Beratungsgespräch eingeladen wird.  

 
(6) Bei der Ermittlung der Studienzeiten, die für die Einhaltung der in Absatz 5 genann-

ten sowie im weiteren Rahmen vorliegender Rahmenprüfungsordnung definierten 
Fristen maßgeblich sind, werden Verlängerungen und Unterbrechungen von Studien-
zeiten nicht berücksichtigt, soweit sie 

 
1. durch Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes, mindestens für die Inan-

spruchnahme der Fristen entsprechend der §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutz-
gesetzes (MuSchG) sowie der Fristen für den Bezug von Erziehungsgeld nach 
dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), 

 
2. durch Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien ei-

ner Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines Studierendenwerkes oder 
 
3. durch Krankheit, eine Behinderung oder andere von dem Studierenden nicht zu 

vertretende Gründe 
 

bedingt waren. Die Pflicht zum Erbringen der Nachweise nach den Sätzen 1 bis 3 ob-
liegt den Studierenden. 
 

(7) Credits eines Moduls werden nur insgesamt und nur dann vergeben, wenn alle ge-
forderten Leistungen erfolgreich erbracht worden sind, d. h. mindestens mit „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet wurden. 

 
(8) Ein Modul erstreckt sich in der Regel über ein oder zwei Semester; in besonders be-

gründeten Ausnahmefällen kann sich ein Modul auch über mehrere Semester erstre-
cken. 

 
(9) Die Zulassung zu einem Modul kann von bestimmten Voraussetzungen, insbesondere 

von der erfolgreichen Teilnahme an einem anderen Modul oder an mehreren anderen 
Modulen, abhängig gemacht werden. 

 
(10) Die von den Studierenden zu erbringenden Prüfungsleistungen sind in den studien-

gangsspezifischen Bestimmungen festgelegt, insbesondere die Prüfungsform, die 
Teilnahmevoraussetzung sowie deren Gewicht bei der Bildung der Gesamtnote. In 
den Modulbeschreibungen werden die Studieninhalte des entsprechenden Moduls 
festgelegt. Die Modulbeschreibungen sind in Modulhandbüchern zu veröffentlichen 
bzw. im entsprechenden elektronischen Prüfungsmanagementsystem zu hinterlegen. 
Das Modulhandbuch eines Studiengangs ist durch den Fachbereichsrat zu beschlie-
ßen. 

 
(11) Studiengänge eines Fachbereiches können, um einen geordneten Studienbetrieb zu 

gewährleisten bzw. das zur Einhaltung der Studien- und Prüfungsordnung des jewei-
ligen Studiengangs notwendige Lehrangebot sowie die Qualität in Lehre und Studium 
sicherzustellen, in gesonderten Ordnungen den Zugang und die Zulassung zu den 
Lehrveranstaltungen regeln, wenn bei einer Lehrveranstaltung, einer Vertiefungs-
richtung oder einem Studienabschnitt aufgrund didaktischer und methodischer Er-
fordernisse oder aus sonstigen kapazitären Gründen eine Begrenzung der Teilneh-
merzahl erforderlich ist und die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Aufnah-
mezahl übersteigt. 
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Für die Feststellung, dass die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahme-
zahl übersteigt, sind nachfolgende Gruppengrößen heranzuziehen: 

 
 - Vorlesung: 60 Bewerber 
 - Seminare: 25 Bewerber 
 - Übungen/Praktika: 15 Bewerber 
 
Die Kriterien sowie die weitere Verfahrensausgestaltung sind durch die Fachbereiche 
in einer entsprechenden Auswahlordnung festzulegen. 

 
(12)  Das Nähere regeln die studiengangsspezifischen Bestimmungen. 
 
(13)  Für besonders befähigte Studierende, Leistungssportler mit Kaderstatus und Studie-

rende mit einer körperlichen Behinderung oder einer erheblichen körperlichen, ge-
sundheitlichen oder vergleichbaren Beeinträchtigung, die längerfristig ist, kann der 
Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag und in Absprache mit dem Studierenden 
Sonderstudienpläne vereinbaren. Vergleichbare Beeinträchtigungen liegen u. a. bei 
schwangeren oder alleinerziehenden Studierenden vor. 

 
  

II. Prüfungsorganisation 
 

§ 9 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und für die Wahrnehmung der durch diese Prü-

fungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist ein Prüfungsausschuss des Fachbereiches 
oder ein studiengangsspezifischer Prüfungsausschuss zu bilden. Ein studiengangs-
spezifischer Prüfungsausschuss kann auch von mehreren Fachbereichen gebildet 
werden. Ein Ausschuss kann auch für mehrere Studiengänge zuständig sein. 

 
(2) Die Prüfungsausschüsse achten darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnun-

gen eingehalten werden. In regelmäßigen Abständen berichtet der Prüfungsaus-
schuss dem Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prüfungspraxis, der Studien-
zeiten und gibt Anregungen zur Reform der Prüfungs- und Studienordnungen sowie 
der Studienpläne. 
Die gegebenen Anregungen sind auch in der jährlich durchzuführenden Studien-
gangskonferenz zu berücksichtigen. Für die Einberufung und Durchführung der Stu-
diengangskonferenz ist der für den Studiengang zuständige Prüfungsausschuss zu-
ständig. Sie ist fachbereichsoffen und soll den Austausch zwischen den Lehrenden 
und den Studierenden befördern und zur Studiengangsentwicklung beitragen. Dafür 
sind die neben den durch den Prüfungsausschuss zusammengetragenen Daten auch 
die Informationen, welche im Rahmen des integrierten Qualitätsmanagements an der 
Hochschule Merseburg erhoben werden, für die Überprüfung der Studienqualität und 
Studierbarkeit zu berücksichtigen. 

 
(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prü-

fungsleistungen beizuwohnen.  
 
(4) Der Prüfungsausschuss setzt sich aus der Gruppe der Professoren, der Gruppe der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 2 - 3 HSG LSA und einem stu-
dentischen Vertreter zusammen. Dabei ist die Mitgliederzahl der Professoren so zu 
bestimmen, dass sie mindestens über die absolute Mehrheit der Stimmen verfügen. 
Der Vorsitzende sowie sein Stellvertreter müssen Professor sein. Bei Entscheidun-
gen, die Leistungsbewertungen und die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen betreffen, wirkt der studentische Vertreter nicht mit, soweit er nicht die Qua-
lifikation unter § 12 Abs. 4 des HSG LSA erfüllt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt 4 
Jahre, die des studentischen Mitglieds 1 Jahr. 
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(5) Der Vorsitzende, der Stellvertreter, die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses 
sowie deren Stellvertreter werden durch den Fachbereichsrat bestellt. Der Vorsitzen-
de führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses.     

 
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Andere Mitglieder der 

Hochschule können auf Einladung an den Sitzungen beratend teilnehmen. 
 
(7) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses beruft die Sitzungen des Ausschusses ein. 

Er ist befugt, unaufschiebbare Entscheidungen allein zu treffen. Hiervon hat er den 
Prüfungsausschuss unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Darüber hinaus kann der Prü-
fungsausschuss einzelne Aufgaben seinem Vorsitzenden zur selbständigen Erledi-
gung widerruflich übertragen. 

 
(8) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder schriftlich unter 

Einhaltung der Ladungsfrist von drei Werktagen geladen sind und mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen seiner Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, die Stimme des Stellvertreters. Über 
die Sitzungen des Prüfungsausschusses wird ein Protokoll geführt; ein Protokolle-
xemplar wird dem Prüfungsamt zugestellt.   

 
(9) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem betreffenden Studie-

renden unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen. 

 
(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren ständige Vertreter unterliegen der 

Amtsverschwiegenheit. Sie sind durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
zur Amtsverschwiegenheit zu verpflichten, sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 
stehen. 

 
(11) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und Ver-

waltungsprozessrechtes. 
 
(12) Näheres regeln die studiengangsspezifischen Bestimmungen. 

 
§ 10 

Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zur Abnahme von Prüfungen 
ist jede nach § 12 Abs. 4 HSG LSA prüfungsberechtigte Person befugt. 

 
(2) Prüfer sowie Beisitzer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
 
(3) Prüfungsleistungen werden in der Regel von mindestens zwei Prüfern bewertet. 

Mündliche Prüfungen können gemäß § 12 Abs. 5 HSG LSA abweichend davon auch 
von einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers abgenommen werden. 
Über die mündliche Prüfungsleistung ist ein Protokoll zu führen.   

 
(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Kandidaten die Na-

men der Prüfer und die Termine der Prüfungen rechtzeitig bekannt gegeben werden.   
 
(5) Für Prüfer und Beisitzer gilt § 8 Abs. 10 entsprechend. 
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§ 11  
Prüfungsamt 

 
(1) Die Hochschule Merseburg richtet ein zentrales Prüfungsamt ein, das alle Studien-

gänge der Hochschule Merseburg betreut.  
 

(2) Das Prüfungsamt organisiert die administrative Vorbereitung und Durchführung der 
Prüfungsverfahren auf Basis der Zuarbeit des jeweiligen Fachbereiches und realisiert 
die Prüfungsdatenverwaltung. Es fertigt die Zeugnisse und Urkunden der Hochschule 
Merseburg aus und unterstützt die Prüfungsausschüsse bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben im administrativen Bereich. Des Weiteren kontrolliert das Prüfungsamt die kon-
krete Anwendung der Studien- und Prüfungsordnung und koordiniert bei Fragen zum 
Prüfungsgeschehen von fachbereichsübergreifender Bedeutung wie bspw. von Ver-
fahrensvorschriften oder der einheitlichen Auslegung und Handhabung von Regelun-
gen. Darüber hinaus unterstützt und berät das Prüfungsamt die Fachbereiche in Prü-
fungsangelegenheiten. 

 
§ 12  

Anrechnung von Studienzeiten,  
Studien- und Prüfungsleistungen sowie 
außerhochschulischen Qualifikationen 

 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen in dem gleichen Studiengang an anderen Hoch-

schulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden ohne Gleichwertigkeits-
prüfung angerechnet. 

 
(2) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die nicht unter Absatz 1 fallen und 

in einem Studiengang an einer Einrichtung, die Hochschulbildung vermittelt und von 
der zuständigen Behörde des jeweiligen Staates als zu seinem Hochschulsystem ge-
hörend anerkannt ist, werden auf Antrag angerechnet, soweit zu denen, die sie er-
setzen würden, keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kom-
petenzen festgestellt und begründet werden können. Es gelten die Bestimmungen 
der Lissabon Konvention vom 11. November 1997, die von Kultusministerkonferenz 
und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-
sprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen. 

 
(3) Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkann-

ten Fernstudien, in vom Land Sachsen-Anhalt mit den anderen Ländern und dem 
Bund entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademien oder in einem weiterbildenden Studium erbracht worden sind, gel-
ten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 
(4) Außerhochschulische Kompetenzen können auf Antrag und nach Maßgabe der studi-

engangsspezifischen Bestimmungen des Studiengangs angerechnet werden. Insge-
samt dürfen nicht mehr als 50 v.H. des Studiums durch diese außerhalb der Hoch-
schule erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten ersetzt werden. Werden außerhalb 
eines Studiums erworbene Qualifikationen angerechnet, erfolgt von Amts wegen 
auch die Anerkennung der entsprechenden Studienzeiten. 

 
(5) Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß § 15 Abs. 1 HSG LSA 

berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fachsemester aufzunehmen, werden 
die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf die 
Studienleistungen angerechnet. Die Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungs-
prüfung sind bindend. 

 
(6) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten zu überneh-

men bzw. umzurechnen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Für 
die Umrechnung der im Ausland erbrachten Leistungen (Noten) in das deutsche No-
tensystem ist in der Regel die „modifizierte bayrische Formel“ anzuwenden. Bei un-
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vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Die 
Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet.  

 
(7) Auf schriftlichen Antrag des Studierenden entscheidet über die Anrechnungen von 

Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen der zuständige Prüfungs-
ausschuss. Die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen hat der Studierende im 
Antragsverfahren vorzulegen. 
Der Antrag auf Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen muss bis zum Ende 
des dritten Semesters des Studiengangs im Prüfungsamt gestellt werden. Davon ab-
weichende Fristen gelten für Anträge, die sich auf Leistungen beziehen, die hoch-
schulextern und im Laufe des Studiums erbracht werden (z. B. Auslandssemester). 
Die entsprechenden Fristen hierfür sind in den studiengangsspezifischen Bestimmun-
gen zu regeln. Auf Antrag kann die Entscheidung über die Anrechnung solcher Leis-
tungen vorab getroffen werden. Ein zwischen dem Kandidaten und dem Prüfungs-
ausschuss abgeschlossenes Learning agreement ersetzt Antrag und Bescheid. Wird 
die Frist nach Satz 3 aus durch den Antragsteller selbst zu vertretenden Gründen 
versäumt, ist der Antrag abzulehnen. 

 
(8) Belastende Entscheidungen im Anrechnungsverfahren von Studienzeiten, Studien- 

und Prüfungsleistungen sowie außerhochschulischen Qualifikationen sind durch den 
Prüfungsausschuss unverzüglich durch einen schriftlichen Bescheid dem Antragstel-
ler mitzuteilen und zu begründen. Auch ist im Bescheid darauf hinzuweisen, unter 
welchen Bedingungen eine spätere Anrechnung möglich ist. Der Bescheid ist mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die Anrechnung von Studienzeiten, Stu-
dien- und Prüfungsleistungen nach Absatz 1 erfolgt von Amts wegen. 

 
§ 13  

Prüfungsleistungen 
 

(1) Als Prüfungsleistungen kommen insbesondere in Betracht: Klausuren, Referate, E-
Prüfungen, Hausarbeiten oder (praktische) Übungen, mündliche Leistungsüber-
prüfungen, Vorträge oder Protokolle. Prüfungsleistungen werden in der Regel in 
deutscher Sprache erbracht, können aber nach Ankündigung des Veranstalters zu 
Beginn der Veranstaltung auch in einer anderen Sprache abgenommen werden. Prü-
fungsleistungen müssen individuell zuzuordnen sein, d.h., dass der als Prüfungs-
leistung zu bewertende Beitrag des Einzelnen aufgrund der Angaben von Abschnit-
ten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, deutlich abgrenzbar und für 
sich bewertbar sein und den Anforderungen der zu erbringenden Prüfungsleistung 
entsprechen muss. 

 
(2) Für den erfolgreichen Abschluss eines Moduls sollten Prüfungsleistungen verlangt 

werden, die sich auf einzelne, mehrere oder alle Lehrveranstaltungen dieses Moduls 
beziehen. Eine Modulprüfung/Prüfungsleistung kann grundsätzlich nur ablegen, wer 
an der Hochschule Merseburg immatrikuliert ist. In der Regel wird eine Prüfungsleis-
tung durch den jeweiligen Lehrenden abgenommen. 

 
(3) Die grundsätzlichen Formen der Prüfungsleistung sowie weitere Einzelheiten zum 

Verfahren werden in den studiengangsspezifischen Bestimmungen geregelt.  
 
(4) Nach Maßgabe der studiengangsspezifischen Bestimmungen müssen Noten für Prü-

fungsleistungen vergeben und bei mehreren benoteten Prüfungsleistungen pro Modul 
zu einer Modulnote zusammengezogen werden. Die Benotung richtet sich nach § 15. 

 
(5) Die Bewertung der Prüfungsleistung bzw. des Moduls ist den Studierenden in der 

Regel nach vier Wochen, spätestens jedoch sechs Wochen nach Erbringung der Leis-
tung bzw. nach Abschluss des Moduls bekannt zu geben. Von dieser Regelung darf 
nicht zu Lasten der Studierenden abgewichen werden. Die Bekanntgabe hat, insoweit 
vorhanden, über das elektronische Prüfungsverwaltungssystem zu erfolgen. Mit dem 
Tag der Einstellung der Note gilt diese als bekannt gegeben. Die Studierenden sind 
verpflichtet, sich regelmäßig mit Hilfe des von der Hochschule Merseburg bereitge-
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stellten elektronischen Prüfungsverwaltungssystems über ihren Leistungsstand zu in-
formieren. 

 
(6) Erbringt ein Kandidat eine Prüfungsleistung nicht, erteilt das Prüfungsamt die Note 

„nicht ausreichend“. Eine Prüfungsleistung gilt auch dann als nicht erbracht, wenn 
sie nicht rechtzeitig abgegeben oder der Kandidat, ohne sich fristgemäß von der Prü-
fung abzumelden, gemäß Abs. 10 der Prüfung fernbleibt.  

 
(7) Macht ein Studierender glaubhaft, dass er wegen einer körperlichen Behinderung 

oder einer erheblichen körperlichen, gesundheitlichen oder vergleichbaren Beein-
trächtigung, die längerfristig ist und die außerhalb der in der Prüfung zu ermittelnden 
Fähigkeiten und Kenntnisse liegt, nicht in der Lage ist, Studien- und Prüfungsleistun-
gen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder Frist zu erbringen, kann der 
Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag und in Absprache mit dem Studierenden 
und dem Prüfer Maßnahmen festlegen, durch die gleichwertige Studien- und Prü-
fungsleistungen innerhalb einer verlängerten Frist oder  Bearbeitungszeit oder in an-
derer Form erbracht werden können. Vergleichbare Beeinträchtigungen liegen unter 
anderem bei schwangeren oder alleinerziehenden Studierenden vor. 

 
(8) Der Antrag nach Absatz 7 ist mit dem Nachweis der Behinderung oder Beeinträchti-

gung spätestens sechs Wochen vor Beginn der Prüfung beim Prüfungsausschuss ein-
zureichen. 

 
(9) Studierende melden sich zu den vom Prüfungsamt vorgegebenen Zeiten in der Regel 

in den ersten vier Wochen des Semesters für die Prüfungen an. Die Anmeldefrist en-
det 7 Kalendertage vor dem Prüfungstermin. Mit der Zulassung zur Prüfung entsteht 
zwischen dem Prüfungskandidaten, der damit zum Prüfling wird, und der Hochschule 
ein Prüfungsrechtsverhältnis. 

 
(10) Abmeldungen von Prüfungen müssen von den Studierenden in schriftlicher Form er-

folgen. Die Abmeldung muss spätestens 7 Tage vor der Prüfung beim Prüfungsamt 
eingegangen sein. Abgemeldete Prüfungen sind gemäß den Festlegungen zur Wie-
derholung von Prüfungsleistungen (§ 15) nachzuholen. 

 
(11) Kann ein Kandidat aus wichtigem Grund oder Krankheit nach Verstreichen der Fris-

ten nach Abs. 10 eine Prüfungsleistung nicht erbringen, sind die Gründe unverzüglich 
im Prüfungsamt zur Kenntnis zu geben und glaubhaft zu machen (im Falle einer Er-
krankung grundsätzlich durch Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses).  

 
(12) Im letzten Studienjahr ist eine Masterarbeit, die Bestandteil eines Moduls ist, vorzu-

sehen. Die Bearbeitungszeit ist mit der Maßgabe festzulegen, dass der Abschluss in-
nerhalb der Regelstudienzeit und die ordnungsgemäße Studierbarkeit des Abschluss-
semesters gewährleistet sind. 

 
(13) Studierende, die wegen familiärer Verpflichtungen beurlaubt worden sind, können im 

Urlaubssemester freiwillig Studien- und Prüfungsleistungen erbringen. Studierende, 
die aus anderen Gründen beurlaubt worden sind, können auf Antrag an den Prü-
fungsausschuss bis zu zwei Prüfungen erbringen. Die Wiederholung von nicht be-
standenen Prüfungen ist für beurlaubte Studierende, unabhängig vom Beurlau-
bungsgrund, auf schriftlichen Antrag an den Prüfungsausschuss während des Beur-
laubungszeitraumes möglich. Der Antrag ist im Prüfungsamt zu stellen. Die Rege-
lungen des § 13 bleiben davon unberührt. 

 
(14) Das Nähere regeln die studiengangsspezifischen Bestimmungen.   
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§ 14 
Prüfungsleistungen im Antwort-Wahl-Verhalten 

 
(1) Schriftliche Prüfungsleistungen können in Form des Antwort-Wahl-Verfahrens (z. B. 

Multiple-Choice-Verfahren) erfolgen. Das Antwort-Wahl-Verfahren kann auch in 
elektronischer (computerunterstützter) Form durchgeführt werden. 

 
(2) Prüfungsaufgaben in der Form des Antwort-Wahl-Verfahrens sind von zwei Prü-

fungsberechtigten zu stellen. Die Prüfungsfragen und die möglichen Antworten (die 
richtigen und falschen Antworten, Prüfungsaufgaben) inkl. der Punktevergabe wer-
den von mindestens zwei Prüfern erarbeitet und schriftlich festgelegt. Auf dem Ant-
wortbogen ist die Punktzahl anzugeben, die bei richtiger Lösung der Frage erreicht 
werden kann, es sei denn, alle Fragen werden mit derselben Punktzahl bewertet. Die 
Prüfer/innen sind für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung sowie die Aus-
wertung der Antwortbögen verantwortlich. 

 
(3) Eine Prüfungsleistung nach dem Antwort-Wahl-Verfahren ist bestanden, wenn 

der/die Prüfungskandidat/in mindestens 50 Prozent der möglichen Punktzahl erreicht 
hat (absolute Bestehensgrenze) oder wenn die vom Prüfling erreichte Punktzahl um 
nicht mehr als 22 Prozent die durchschnittlichen Prüfungsleistungen der Prüflinge 
des jeweiligen Prüfungstermins unterschreitet (relative Bestehensgren-
ze/Gleitklausel). Die Referenzgruppe bilden die zu prüfenden Personen, die an der 
Prüfung teilnehmen. Die relative Bestehensgrenze ist nur dann zu berücksichtigen, 
wenn sie unterhalb der absoluten Bestehensgrenze liegt. 

 
(4) Hat der/die Prüfungskandidat/in die für das Bestehen der Prüfung nach Abs. 3 erfor-

derliche Mindestzahl der möglichen Punkte erreicht, so sind die Leistungen der Mul-
tiple-Choice-Prüfung gemäß § 17 Abs. 2 zu bewerten. Im Fall der Gleitklausel wird 
die Bewertungsskala linear um die Differenz zwischen absoluter und relativer Beste-
hensgrenze verschoben. 

 
(5) Ergibt sich nach Durchführung der Prüfung, dass einzelne Prüfungsfragen oder Ant-

wortmöglichkeiten fehlerhaft sind, gelten die betreffenden Prüfungsaufgaben als 
nicht gestellt; die insgesamt erreichbare Punktzahl vermindert sich entsprechend; 
bei der Feststellung der Prüfergebnisse ist die verminderte Gesamtpunktzahl zu-
grunde zu legen. Die verminderte Aufgabenzahl/Gesamtpunktzahl darf sich nicht 
zum Nachteil einer zu prüfenden Person auswirken. 

 
(6) Schriftliche Prüfungsleistungen können auch nur zu einem Teil aus Fragen nach dem 

Antwort-Wahl-Verfahren bestehen. In diesem Fall gelten die Absätze 1 bis 5 ent-
sprechend. Die Note des Prüfungsteils, der nach dem Antwort-Wahl-Verfahren zu er-
bringen ist, fließt entsprechend dem Verhältnis zwischen der in diesem Prüfungsteil 
zu erwerbenden Punktzahl und der in der Prüfungsleistung zu erwerbenden Gesamt-
punktzahl in die Gesamtnote der Prüfungsleistung ein. 

 
§ 15 

Wiederholung von Prüfungsleistungen 
 

(1) Nicht bestandene Prüfungsleistungen können höchstens zweimal wiederholt werden. 
Durch die studiengangsspezifischen Bestimmungen kann die Anzahl der möglichen 
zweiten Wiederholungsprüfungen eingeschränkt werden. Die Wiederholung einer be-
standenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig, es sei denn, diese Möglichkeit wird 
durch die Freiversuchsregelung in den studiengangsspezifischen Regelungen vorge-
sehen. 

 
(2) Spätestens im zweiten Semester nach dem Semester, in dem die nicht bestandene 

Prüfungsleistung normalerweise abgeschlossen worden wäre, muss die Wieder-         
holungsprüfung abgeschlossen sein.  
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(3) In demselben Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfungsleistung abzule-
gen, werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten nach Absatz 1 angerechnet. 

 
(4) Nach- und erste Wiederholungsprüfungen sind in jedem Semester anzubieten. In 

begründeten Ausnahmefällen kann hiervon unter Beachtung von Absatz 2 abgewi-
chen werden. Termine für nicht zentral geplante Prüfungen sind mindestens drei Wo-
chen vorher an das Prüfungsamt zu melden und zu veröffentlichen. Studierende ha-
ben selbst für eine fristgerechte Anmeldung zu Nach- und Wiederholungsprüfungen 
beim Prüfungsamt Sorge zu tragen. Die Zulassung zu einer zweiten Wiederholungs-
prüfung muss vom Studierenden innerhalb von sechs Monaten nach der nicht be-
standenen ersten Wiederholungsprüfung beim Prüfungsausschuss beantragt werden. 
Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach 
Beantragung zu bescheiden und abzulegen. Der Studierende hat die Pflicht, sich mit 
dem Prüfer über einen Prüfungstermin zu verständigen. 

 
 Für Studiengänge, in denen die studiengangsspezifischen Bestimmungen keine Be-
grenzungen der Anzahl der 2. Wiederholungsprüfungen in den einzelnen Studienab-
schnitten vorsehen, erfolgt kein gesondertes Genehmigungsverfahren über den Prü-
fungsausschuss gemäß der Sätze 4 bis 6. In den Fällen, in denen es kein gesonder-
tes Antragsverfahren für die 2. Wiederholungsprüfung gibt, gelten die Fristen nach   
§ 15 Abs. 2 der RSPO. 

 
§ 16 

Freiversuche 
 
In geeigneten Studiengängen bestimmen die studiengangsspezifischen Bestimmungen die 
Voraussetzungen, unter denen innerhalb der Regelstudienzeit abgelegte Prüfungsleistun-
gen als Freiversuche gelten. 
 

§ 17  
Bewertung der Prüfungsleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote 

 
(1) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens „ausreichend“ bewer-

tet wurde. Bei der Bewertung durch zwei Prüfende müssen beide die Prüfungsleis-
tungen mit mindestens „ausreichend“ bewerten. Bei unterschiedlicher Bewertung be-
rechnet sich die Note aus dem arithmetischen Mittelwert. Dabei werden alle Dezimal-
stellen außer der ersten ohne Rundung gestrichen. 

 
(2) Für die Bewertung von Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

 
Prozente x Note  Beschreibung 

    
  95 ≤ x ≤ 100 1,0 = sehr gut Eine hervorragende Leistung 
90 ≤ x < 95 1,3 = sehr gut minus  
85 ≤ x < 90 1,7 = gut plus  
80 ≤ x < 85 2,0 = gut Eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen 
liegt. 

75 ≤ x < 80 2,3 = gut minus  
70 ≤ x < 75 2,7 = befriedigend plus  
65 ≤ x < 70 3,0 = befriedigend Eine Leistung, die den durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht. 
60 ≤ x < 65 3,3 = befriedigend minus  
55 ≤ x < 60 3,7 = ausreichend plus  
50 ≤ x < 55 4,0 = ausreichend Eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 

noch den Anforderungen genügt. 
x < 50 5,0 = nicht ausreichend Eine Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 
 
 
 
 
 



13 
 

(3) Für die Bewertung von Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen   
      liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen   
      entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen  
      genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 
      Anforderungen nicht mehr genügt. 
 

Durch Absenken oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzier-
ten Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind 
dabei ausgeschlossen. 

 
(4) Ein Modul wird in der Regel mit einer Prüfungsleistung abgeschlossen, diese ist ent-

sprechend Absatz 1 zu benoten; die Note ist dann zugleich die Modulnote. Anderen-
falls errechnet sich die Modulnote als gewichtetes arithmetisches Mittel (nach Maß-
gabe der Modulbeschreibung) aus den Noten (Zahlenwert) der dem jeweiligen Modul 
zugeordneten Prüfungsleistungen. Dabei werden alle Dezimalstellen außer der ersten 
ohne Rundung gestrichen. Jede Prüfungsleistung muss bestanden sein. Wurde eine 
Prüfungsleistung nicht bestanden, muss nur diese Prüfungsleistung wiederholt wer-
den. Die Noten der anderen Prüfungsleistungen bleiben unberührt. Die Credits der 
zum Modul gehörenden Prüfungsleistungen sind in der Modulbeschreibung festge-
legt. 

 
Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt: 

 
bis einschließlich 1,5 = sehr gut, 
von 1,6 bis 2,5 = gut, 
von 2,6 bis 3,5 = befriedigend, 
von 3,6 bis 4,0 = ausreichend. 
 

(5) Für jeden Masterstudiengang ist eine Gesamtnote zu errechnen. Die Note der Mas-
terprüfung (Masterarbeit einschließlich Kolloquium) ist in die Berechnung der Ge-
samtnote mit einzubeziehen. Welche Modulnoten in die Gesamtnote mit einfließen, 
wird in den jeweiligen studiengangsspezifischen Bestimmungen festgelegt. Darüber 
hinaus müssen die Noten von Modulen im Umfang von mindestens der Hälfte der ge-
samten CP dieses Studienprogramms in die Gesamtnote mit einfließen. Der Arbeits-
aufwand für die einzelnen Module ist bei der Berechnung der Gesamtnote des Studi-
enprogramms zu berücksichtigen. Der Anteil einer Modulnote an der Gesamtnote er-
rechnet sich folglich aus dem Anteil der CP dieses Moduls an der Gesamtsumme aller 
CP, die in die Gesamtnote mit einfließen. Das Nähere regeln die studiengangsspezifi-
schen Bestimmungen.  

 
(6) Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Abs. 4, wird eine relative Note ausgewiesen. Diese 

gibt die Position der individuellen Abschlussnote des Studierenden innerhalb des 
Studiengangs in Form eines Rankings an und soll helfen, die Vergleichbarkeit von 
Prüfungsleistungen im internationalen Kontext zu erhöhen. Die relative Note wird in 
Anlehnung an den im ECTS Unsers‘ Guide vorgeschlagenen „Grading table“ ausge-
wiesen und bildet die Notenverteilung innerhalb des Studiengangs ab. Die ECTS-
Einstufungstabelle („Grading table“) bezieht sich auf wenigstens zwei und maximal 
fünf Jahre der Referenzgruppe, welche aus den Absolventen des absolvierten Studi-
engangs zu bilden sind; Referenzgruppe und Bezugszeitraum sind jeweils anzuge-
ben. Die Referenzgruppe muss mindestens 30 Absolventen umfassen. Der Ausweis 
des Grading table erfolgt über das Diploma Supplement. 
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§ 18  
Abschluss des Studiums 

 
(1) Das Masterstudium hat erfolgreich abgeschlossen, wer an allen nach Maßgabe der 

studiengangsspezifischen Bestimmungen für den Studiengang erforderlichen Modu-
len erfolgreich teilgenommen und die entsprechende Anzahl an Credits erworben 
hat. 

 
(2) Die Masterarbeit einschließlich des Kolloquiums (Masterprüfung) sollen bis zum Ende 

der Regelstudienzeit vollständig abgelegt sein. Überschreitet ein Student aus Grün-
den, die er zu vertreten hat, die Frist nach Satz 1 um mehr als drei Semester, gilt 
die Masterprüfung als abgelegt und (erstmalig) nicht bestanden. Die Zulassung zur 
Masterarbeit erfolgt auf Antrag. Die Zulassung zum Kolloquium muss versagt wer-
den, wenn neben dem Kolloquium weitere Leistungen, die für einen erfolgreichen 
Abschluss des gewählten Studienganges gemäß der studiengangsspezifischen Best-
immungen notwendig sind, noch ausstehen. 

 
(3) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit. Sie soll zeigen, dass die Studierenden in der 

Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus ihrer Fachrichtung 
selbständig nach wissenschaftlicher Methode zu bearbeiten. Thema und Aufgaben-
stellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck und der Bearbeitungszeit ent-
sprechen. Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung müssen mit der Ausgabe 
des Themas feststehen. 

 
(4) Hat ein Kandidat das Masterstudium nicht erfolgreich abgeschlossen, wird ihm auf 

Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulations-
bescheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Leis-
tungen und ggf. die Noten sowie die zum erfolgreichen Abschluss des    Masterstudi-
ums noch fehlenden Leistungen enthält und erkennen lässt, dass das Masterstudium 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist. 

 
§ 19  

Masterzeugnis und Masterurkunde 
 

(1) Hat der Kandidat das Masterstudium erfolgreich abgeschlossen, erhält er über die 
Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis wird aufgenommen: 

 
a) die Note der Masterarbeit, 
b) das Thema der Masterarbeit, 
c) die einzelnen Modulnoten, 
d) die Note der Masterprüfung insgesamt. 

 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 

worden ist. 
 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten eine Masterurkunde mit dem Da-
tum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Gra-
des gemäß § 4 beurkundet. 

 
(4) Dem Zeugnis und der Urkunde wird eine englischsprachige Fassung beigefügt. 
 
(5) Das Masterzeugnis und die Masterurkunde werden vom Dekan unterzeichnet und mit 

dem Siegel der Hochschule versehen. 
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§ 20  
Diploma Supplement 

 
(1) Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Masterstudiums wird dem Absolventen ein 

Diploma Supplement ausgehändigt. 
 

(2) Das Diploma Supplement ist eine englischsprachige Zeugnisergänzung. Es beschreibt 
die absolvierten Studieninhalte, den Studienverlauf und die mit dem Abschluss er-
worbenen akademischen und beruflichen Qualifikationen. 

 
§ 21  

Einsicht in die Studienakten 
 

Dem Kandidaten wird auf Antrag innerhalb eines Jahres nach Abschluss jeder Prüfungs-
leistung Einsicht in seine Arbeiten, die Bemerkungen der Lehrenden, die die Prüfungsleis-
tung abgenommen haben, und in die entsprechenden Protokolle gewährt.  
Das Nähere regeln die studiengangsspezifischen Bestimmungen.  
 

§ 22  
Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Versuchen Kandidaten, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung, zum 

Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als nicht erbracht und als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
Wer die Abnahme der Prüfungsleistung stört, kann von den jeweiligen Lehrenden oder 
Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Erbringung 
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als nicht erbracht und mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Grün-
de für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen kann 
der Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistun-
gen ausschließen. 
 

(2) Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen unverzüglich schriftlich mitzuteilen 
und zu begründen. Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. 

 
§ 23 

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen 
 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nach-
träglich das Ergebnis und ggf. die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren 
Erbringen der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfungs-
leistung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul, in dessen Rahmen 

eine Prüfungsleistung erbracht wurde, nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber 
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bekanntgabe der Note der Prü-
fungsleistung bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfungsleistung 
geheilt.  
 
Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prü-
fungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt über die Rechtsfolgen. 

 
(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-

ben. 
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(4) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggf. wird ein neues erteilt. Eine Entschei-
dung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem 
Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 
§ 24  

Aberkennung des Mastergrades 
 

Die Aberkennung des Mastergrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, 
dass er durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die 
Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. § 22 gilt entsprechend. Zu-
ständig für die Entscheidung ist der Prüfungsausschuss. 
 

§ 25  
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Prüfungs- und Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule Merseburg in Kraft.  

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule Merseburg vom        
23.11.2017 und der Genehmigung des Rektors der Hochschule Merseburg vom 
29.03.2018. 

 
 

Merseburg, den 29.03.2018 
 

 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Kirbs 
Der Rektor 
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Anlage 1 
zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung für den Masterstudiengang  
“Sexologie - Sexuelle Gesundheit und Sexualberatung“ am Fachbereich  
Soziale Arbeit.Medien.Kultur an der Hochschule Merseburg vom 30.06.2018 

 
hier:  studiengangsspezifische Bestimmungen für das Masterstudium im   
          Studiengang „Sexologie - Sexuelle Gesundheit und Sexualberatung”  
       am Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur vom 30.06.2018 

 
 
Geltungsbereich 

 
Diese Anlage zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung für das Masterstudium an 
der Hochschule Merseburg (RSPOM) in der jeweils gültigen Fassung, gilt für das 
Masterstudi- um „Sexologie - Sexuelle Gesundheit und Sexualberatung“ am Fach-
bereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur. 

 
zu § 3 Ziel des Studiums: 

 
Der Weiterbildungsmaster bildet Fachkräfte aus, die eine Qualifikation im professio-
nellen Umgang mit dem Thema Sexualität im eigenen oder in einem neuen Ar-
beitsfeld in der Sexualberatung anstreben. Es werden besonders Fachkräfte aus 
dem psychologischen, medizinisch-therapeutischen Bereich und der sozialen Ar-
beit angesprochen. Der Studiengang baut auf vorhandenen sozialen, pädagogi-
schen, beraterischen, medizinischen und psychologischen Basiskompetenzen auf, 
die in einem humanwissenschaftlichen Erststudium erworben wurden. 
Das Kompetenzprofil des Studiengangs basiert auf sexualwissenschaftlichen und 
sexualberaterischen Grundlagen. Dabei werden auf dem Hintergrund des Modells 
Sexocorporel Zusammenhänge und Dynamik zwischen körperlichen, psychischen 
und sozialen Faktoren der menschlichen Sexualität und deren Bedeutung für die 
Gesundheit untersucht. Die Studierenden entwickeln für ihr zukünftiges professio-
nelles Handeln wissenschaftliche Sachkompetenz, Selbstkompetenz durch intensive 
Reflexion der eigenen sexuellen Biografie und vertiefen ihre Kommunikations-, 
Beratungs- und Interaktionskompetenz. Sie können Klienten mit unterschiedlichen 
sexuellen Problemen auf der Grundlage anerkannter Methoden unter besonderer 
Berücksichtigung des Modells Sexocorporel beraten und behandeln. 

 
Das Studium der Sexologie befähigt die Studierenden insbesondere 
• menschliche Sexualität und deren vielfältige Erscheinungsformen adäquat in be-

raterische Zusammenhänge mit ihren individuellen, kulturellen, gesellschaftli-
chen, politischen und juristischen Implikationen einzuordnen, 

• zu professionellem Handeln in Beratung und Bildung in unterschiedlichen sozialen, 
pädagogischen und medizinischen Arbeitsfeldern unter Berücksichtigung des ge-
sellschaftlichen Wandels und des wachsenden Stellenwertes sexueller Gesundheit 
in der modernen Gesellschaft, 

• lösungsorientierte und klientenzentrierte  Sexualberatungen auf  der Grundlage 
einer differenzierten Diagnostik mit anerkannten Methoden durchzuführen und 
deren Evidenz zu evaluieren. 

 
zu § 4 RSPOM Mastergrad: 

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums im Studiengang „Sexologie“ wird der 
akademische Grad „Master of Arts“ (M.A.) verliehen. 
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Für die erfolgreiche Teilnahme an den einzelnen Modulen kann ein Zertifikat ausgege-
ben werden. 

 
zu § 5 RSPOM Zulassung: 

 
(1) Für die Zulassung in den weiterbildenden Masterstudiengang ist ein Bachelor-

abschluss mit 180 ECTS-Punkten Voraussetzung. 
 
Weitere Zulassungsvoraussetzungen sind: 

 
1. a) Der Nachweis, dass der Bewerber bei Bewerbungsschluss auf eine mindestens 

einjährige Praxis in einem sozialen, psychosozialen, pädagogischen, medizini-
schen oder vergleichbaren Arbeitsfeld verweisen kann, 

 
b) Der Hochschulabschluss soll in einem humanwissenschaftlichen Studiengang, 

wie Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Pädagogik, Lehramt, Psychologie, Medi-
zin oder verwandten Studiengängen erbracht worden sein. 

 
2. Ersatzweise kann eine Eingangsprüfung im Sinne des § 27 Abs. 7 Satz 3 

Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) abgelegt werden. Das 
Verfahren wird in einer gesonderten Ordnung geregelt. 

 
Weiteres regelt die Zulassungsordnung. 

 
(2) Die Zulassung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbung und richtet 

sich nach der Anzahl der verfügbaren Plätze. Die Anzahl der Plätze kann auf-
grund der zur Verfügung stehenden Kapazitäten begrenzt werden. Die Durch-
führung des weiterbildenden Studiengangs erfolgt vorbehaltlich des Erreichens 
der Mindestteilnehmerzahl, die zur kostendeckenden Durchführung des Studien-
angebots erforderlich ist. 

 
Zulassung zum Zertifikatskurs 

 
Zu einem Zertifikatskurs (ohne Masterabschluss) kann zugelassen werden, wer über 
eine fachspezifische Ausbildung verfügt. 
Die Zulassung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbungen und richtet 
sich nach der Anzahl der verfügbaren Plätze. Die Anzahl der Plätze für den Zerti-
fikatskurs kann aufgrund der zur Verfügung stehenden Kapazitäten begrenzt werden. 

 
zu § 7 RSPOM Studienbeginn: 

 
Die Lehrangebotsplanung ist in der Regel auf einen Studienbeginn im Wintersemes-
ter ausgerichtet. 

 
zu § 8 RSPOM Regelstudienzeit, Studienumfang und Module: 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester. Für einen erfolgreichen Abschluss 

sind 120 Creditpunkte zu erwerben. 
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(2) Das Modulhandbuch regelt die von den Studierenden zu erbringenden Leistun-
gen, insbesondere den Studienverlauf und die Studieninhalte sowie die einzel-
nen Prüfungsformen. 

 
zu § 9 RSPOM Prüfungsausschuss: 

 
Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Vertreter aus 
der Gruppe der Professoren, ein hauptamtlich oder hauptberuflich in der Lehre tä-
tiger Vertreter der Gruppe der künstlerischen oder wissenschaftlichen Mitarbeiter und 
ein Student. Ist kein wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter vorhanden, 
fällt dieser Sitz den Professoren zu. Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsit-
zende und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren ständige 
Vertreter werden vom Fachbereichsrat gewählt. 

 
zu § 13 RSPOM Prüfungsleistungen: 

 
(1) In den Modulbeschreibungen ist festgelegt, ob eine schriftliche oder mündli-

che Prüfungsleistung benotet oder mit „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ 
bewertet wird. 

 
(2) Studien- und Prüfungsleistungen sind in den Lehrveranstaltungen zum fest-

gesetzten Termin zu erbringen. Hausarbeiten (auch Referatsverschriftlichun-
gen) sind spätestens bis zum Ende des betreffenden Semesters (also 31.3. 
bzw. 30.9.) zu erbringen. Ausnahmen sind die Module des 4. Semesters. 

 
Prüfungsleistungen im Zertifikatskurs 

 
In den Modulabschlussprüfungen bzw. Lehrveranstaltungsnachweisen weisen die 
Teilnehmer des Zertifikatskurses nach, dass sie die Qualifikationsziele der Module 
bzw. Lehrveranstaltungen, erreicht haben. Modulabschlussprüfungen/Lehrveran-
staltungsnachweise werden studienbegleitend abgenommen. Die Bestimmungen der 
RSPOM bleiben davon unberührt. 

 
zu § 13 Abs. 12 RSPOM Prüfungsleistungen: 

 
 
(1) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfern begutachtet. Beide Prüfer sind vom Prü-

fungsausschussvorsitzenden vor der Ausgabe der Themenstellung zu bestätigen. 
Der Zeitpunkt der Ausgabe des Themas ist aktenkundig zu machen. 
 

(2) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt von der Zeit der Ausgabe des The-
mas bis zur Abgabe insgesamt 22 Wochen. 

 
(3) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten 

vier Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
 
(4) Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer 90 Creditpunkte erreicht hat. Der An-

trag auf Zulassung ist schriftlich beim Prüfungsamt vor der Ausgabe des 
Themas der Masterarbeit zu stellen. Dem Antrag ist ein Vorschlag für das 



20 
 

Thema der Masterarbeit sowie für Erst- und Zweitprüfer anzufügen. 
 
(5) Mit der Abgabe der Masterarbeit haben die Studierenden schriftlich zu versi-

chern, dass sie die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die an-
gegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben. 

 
(6) Die Masterarbeit ist in zwei Exemplaren fristgemäß beim Prüfungsamt abzulie-

fern, der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Für die Fristberech-
nung gelten die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuches entspre-
chend. Bei nicht fristgerechter Abgabe der Arbeit ist vom Leiter des Prüfungs-
amtes festzustellen, dass die Masterprüfung wegen Fristversäumnis als „nicht 
ausreichend“ bewertet gilt. Er hat dies mit Rechtsmittelbelehrung nach  § 41 
Verwaltungsverfahrensgesetz mitzuteilen. 

 
(7) Die Masterarbeit wird nach Bekanntgabe der Note in einem Kolloquium von 

dem Studierenden präsentiert. Die Mindestdauer des Kolloquiums beträgt 45 
Minuten. Die Inhalte des Kolloquiums sind in einem kurzen Protokoll festzuhal-
ten. Die Beurteilung des Kolloquiums ist dem Studierenden im Anschluss da-
ran bekanntzugeben und zu begründen. 

 
(8) Für die Bildung der Gesamtnote der Abschlussprüfung gilt folgende Gewichtung: 

Note Masterarbeit (schriftlicher Teil) 0,67; Note Kolloquium 0,33 
 
(9) Wird das Kolloquium mit „nicht ausreichend“ bewertet, ist eine einmalige Wie-

derholung des Kolloquiums möglich. Für die Wiederholung des Kolloquiums ist 
in der Regel eine Frist von einem Monat einzuhalten. Wird das Kolloquium 
auch bei der Wiederholungsprüfung nicht bestanden, gilt die gesamte Ab-
schlussprüfung (Masterarbeit mit Kolloquium) als nicht bestanden. 

 
zu § 14 RSPOM Wiederholung von Einzelleistungen: 

 
Die Wiederholung von Prüfungsleistungen ist, mit Ausnahme der Abschlussprüfung 
(Masterarbeit mit Kolloquium), bis zu zweimal möglich. Die Wiederholung einer be-
standenen Einzelleistung ist nicht zulässig. Die Masterarbeit ist nur einmal wiederhol-
bar. 

 
zu § 18 RSPOM Masterzeugnis und Masterurkunde: 

 
Studierende, die ein Zertifikatskurs erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten über 
die Ergebnisse eine Zertifikatsurkunde. 

 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese studiengangsspezifischen Bestimmungen treten am Tage nach ihrer Ver-

öffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule Merseburg 
in Kraft. Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des 
Fachbereichs „Soziale Arbeit.Medien.Kultur (SMK)“ vom 05.04.2018, des 
Senates vom 28.06.2018 sowie der Genehmigung des Rektors vom 
30.06.2018. 
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(2) Für Studierende, die das Studium vor dem Sommersemester 2018 aufge-

nommen haben und die sich zum Zeitpunkt des lnkrafttretens dieser Ord-
nung im Studium befinden, gilt die Studien- und Prüfungsordnung vom 
15.07.2014, 23.03.2015 sowie vom 29.01.2016 weiter fort, es sei denn, sie 
beantragen für sich durch unwiderrufliche Erklärung gegenüber dem Prü-
fungsamt die Anwendung der Ordnung vom 30.06.2018. 

 
 
Merseburg, den 30. Juni 2018 

 
 

Prof. Dr.-Ing. Jörg Kirbs  
Der Rektor 
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Anlage 2 
zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung für den weiterbildenden  
Masterstudiengang „Sexologie - Sexuelle Gesundheit und Sexualberatung“ 
am Fachbereich Soziale Areit.Medien.Kultur an der Hochschule Merseburg 
 
 
hier:  Modulübersicht für den weiterbildenden Masterstudiengang „Sexologie 

- Sexuelle Gesundheit und Sexualberatung“ am Fachbereich  
Soziale Arbeit.Medien.Kultur an der Hochschule Merseburg 

 
 
 

Modul- 
Nr. 

 

 
  
 

Bezeichnung Credits benotet  
(Anzahl) 
 
 

1 Grundlagen der interdis-
ziplinären Sexualwissen-
schaft Teil I 

12 1 

2 Grundlagen der interdiszip-
linären Sexualwissenschaft, 
Teil II 

12 1 

3 Spezifische Themen der 
interdisziplinären Sexual-
wissenschaft, Teil I 

10 1 

4 Spezifische Themen der 
interdisziplinären Sexual-
wissenschaft, Teil II 

10 1 

5 Einführung in die Theorie und 
Praxis der Sexualberatung von 
Männern einschließlich Vertie-
fung nach Sexocorporel 

12 1 

6 Einführung in die Theorie und 
Praxis der Sexualberatung von 
Frauen einschließlich Vertiefung 
nach Sexocorporel 

12 1 

7 Wissenschaftliches Handeln und 
Arbeiten, Teil I 

6 1 

8 Spezifische Themen der Sexu-
alberatung  einschließlich Ver-
tiefung nach Sexocorporel, Teil 
I 

10 1 

9 Spezifische Themen der Sexu-
alberatung  einschließlich Ver-
tiefung nach Sexocorporel, Teil 
II 

12 1 

10 Wissenschaftliches Handeln und 
Arbeiten, Teil II 
Mastermodul 

24 1 

Summe  120  
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Anlage 3 
zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung (RahmenO) für den Master-
studiengang „Sexologie“ am Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur 
An der Hochschule Merseburg  
 
hier: 3. Ordnung zur Änderung der studiengangsspezifischen Bestim-

mungen für den Masterstudiengang „Sexologie“ am Fachbereich 
Soziale Arbeit.Medien.Kultur an der Hochschule Merseburg vom 
28.06.2018 

 
 
Gemäß § 13 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 67 Abs. 3 Nr. 8; 77 Abs. 2 Nr. 1 des Hochschul-
rahmengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. 
LSA S. 600) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit der Rahmenstudien-  
und -prüfungsordnung für das Masterstudium an der Hochschule Merseburg vom 07. Ap-
ril 2010 (Amtliche Bekanntmachung der Hochschule Merseburg Nr. 06/2010 vom 07. Ap-
ril 2010) in der derzeit gültigen Fassung hat die Hochschule Merseburg folgende Ordnung 
zur Änderung der studiengangsspezifischen Bestimmungen für den Masterstudiengang 
„Sexologie“ am Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur an der Hochschule Merseburg 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Die studiengangsspezifischen Bestimmungen für den Masterstudiengang „Sexologie“ an 
der Hochschule Merseburg vom 15. Juli 2010 (Amtliche Bekanntmachung der Hochschule 
Merseburg Nr. 19/2014), zuletzt geändert durch die Ordnung zur Änderung der studien-
gangsspezifischen Bestimmungen für den Masterstudiengang „Sexologie“ an der Hoch-
schule Merseburg vom 02. Februar 2016 (Amtliche Bekanntmachung der Hochschule 
Merseburg Nr. 03/2016), werden wie folgt geändert:  

 
zu § 13 Abs. 12 RSPOM Prüfungsleistungen: Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt von der Zeit der Ausgabe des Themas bis 
zur Abgabe insgesamt 22 Wochen.“ 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-         
machungen der Hochschule Merseburg in Kraft. Studierende, die sich zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Ordnung bereits im Studium befinden, können auf Antrag an den 
Prüfungsausschuss die Wirksamkeit dieser Ordnung für sich beantragen. Es gelten die 
Bestimmungen des § 6 der Rahmenstudien- und -prüfungsordnung für Masterstudien-
gänge an der Hochschule Merseburg in der jeweils gültigen Fassung entsprechend. 

 
 

Artikel 3 
 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt          
machungen der Hochschule Merseburg in Kraft. Diese Ordnung wurde vom Fachbereichs-
rat des Fachbereiches Soziale Arbeit.Medien.Kultur am 05. April 2018 beschlossen.  
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Der Senat der Hochschule Merseburg hat hierzu am 28. Juni 2018 Stellung genommen 
und der Rektor hat die Ordnung am 30. Juni 2018 genehmigt. 

 
Merseburg, den 30. Juni 2018 

 
 

 
 

Prof. Dr.-Ing. Jörg Kirbs 
Der Rektor 
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